
Zeitschrift: Heimatschutz = Patrimoine

Herausgeber: Schweizer Heimatschutz

Band: 32 (1937)

Heft: 8

Artikel: Neue Ziele der Baupolizei

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-172891

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-172891
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Ipetmatfdjuß
ZEITSCHRIFT DER SCHWEIZERISCHEN VEREINIGUNG FÜR HEIMATSCHUTZ
XXXII. JAHRGANG - HEFT 8 - 31. DEZEMBER 1937
NACHDRUCK DER AUFSATZE UND MITTEILUNGEN BEI DEUTLICHER QUELLENANGABE ERWÜNSCHT

jfìtut %it\t btx Baupolizei
Baupolizei — ein unangenehmer Begriff für den selbstbewusstcn Architekten, aber
ein notwendiges Uebel für den Baupfuscher und schliesslich doch ein Segen für die

Allgemeinheit.

Noch kann bei uns hier auf dem Lande jeder bauen, wie er mag; eine Kontrolle
durch erfahrene Baubeamte wird nicht ausgeführt. Auch das wilde Plakatieren
tobt sich noch weithin in der Landschaft aus; die Reklameseuche frisst unaufhörlich

weiter.

Kann sich unser Land diesen Luxus auf die Dauer leisten? Gewiss wollen wir nicht
in den Fehler gewisser Nachbaren fallen und alles behördlich reglementieren. Und
anderseits ist die Natur bei uns glücklicherweise gigantisch genug, dass sie viele
Bausünden mit dem Mantel der Liebe zudeckt, d. h. ganz winzig erscheinen lässt im
Vergleich zu ihrer Grösse. Aber könnten wir nicht doch manches verbessern, viel
schlimme Entgleisungen verhüten oder wenigstens mildern?

Wie stellt sich der Heimatschutz dazu, wenn in gewissen Kantonen die schöne
heimische Holzbauweise mehr und mehr verschwindet, um einer kümmerlichen Aller-
weltsbauerei Platz zu machen?

Was hier unter dem Einfluss tüchtiger Architekten geleistet werden könnte, dafür
bietet Garmisch im benachbarten Bayern ein wundervolles Beispiel in seinen
Neubauten: hier ist aus bester Tradition heraus ein wirklich grosszügiger neuer Stil
entstanden! Eine solche Entwicklung ist aber nur möglich, wenn sich die Erkenntnis

durchsetzt, dass für jedes, auch das kleinste Bauvorhaben, der Rat eines
zuverlässigen Architekten notwendig ist. Vorbedingung dafür ist jedoch — so paradox
es erscheinen mag — eine gut funktionierende Baupolizei. Diese Behörde soll also
nicht etwa der Feind des Privatarchitekten sein, sondern ganz im Gegenteil sein
Schrittmacher!

Wir denken uns die Sache so: zunächst ist eine Bauordnung für das platte Land
aufzustellen und gesetzlich einzuführen. Um die Bestimmungen dieser Bauordnung
in Anwendung bringen zu können, muss in jedem Kanton eine Stelle vorhanden
sein, die eben als Baupolizei amtet und natürlich nicht mit einem Schornsteinfeger,
Geometer oder dergl., sondern mit einem richtigen, erfahrenen, unbestechlichen
und gewissenhaften Architekten zu besetzen ist. Dieser Mann erhält Beamteneigenschaft;

sein Einkommen bedeutet keine Belastung des Staatshaushaltes, da es wohl
überall durch die Gebühren aufgebracht wird. Für deren Erhebung bedarf es einer
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Mue ^iele der Baupolizei
Laupolixei — ein nnangenebmer Legritt tür clen soldstbewussten ArebiteKten, nber
ein notwendige« Oebel tür den Lauptnscber nncl «cbliesslieb cloeb ein Legen kiir clie

ädigemsiubeit.

Nocb Knnn bei un« bier ant ciern Lands .jeder Kanen, wie er mag; eins Kontrolle
dureb ertabrene Lanbeamte wird niebt ausgetübrt. Aucb ds.« wilde OlaKatieren
tobt «icb nocb weitbin in cler Landsebatt nn«; clie LeKIamessucbe trisst nnautbör-
iieb weiter,

Knnn «icb unser Land diesen Onxn« ant clie Lauer leisten? Oewis« wollen wir nicbt
in clen Leblsr gewisser Naebdarsn tallsn nnd alle« bebördlicb reglementieren. Ond
anderseits ist die Natur bei nns glücklicberweise gigantisob genng, dass sis viele
Lansünden mit dsm Älantel dsr Liebe xndeckt, d. b. gaux win«ig erscbeinen lüsst im
Vergleieb xu ibrer Orösse. Aber Könnten wir niebt docb mnncbes verbessern, viel
seblimme Outgieisungen verbitten oder wenigsten» mildern?

Wie stellt sieb cler Lsimatsebntx daxn, wenn in gewissen Kantonen die «eböne bei-
misebe Lolxbauweise mebr und mebr verscbwindet, nm einer Kümmerlicben Aller-
weltsbanerei LIatx xu macben?

Was Kier unter dem Ointiuss tnebtiger ArebiteKten geleistet werden Könnte, datiir
bietet i?nrmi«ck im benacbbarten Lavern ein wundervolles Öeispiel in seinen Nen-
bauten: Kier ist au« bester Lradition beraus ein wirklicb grossxügiger neuer Ltil
entstandsn! Oius solcbs OutwicKluug ist absr uur möglicb, wsnn sicb die LrKsnnt-
nis dnrcbsetxt, das« tiir z'sdes, aueb das Kleinste Lanvorbaben, der Lat eines xn-
verlässigsn ArebiteKten uotwsudig ist. Vorbsdinguug datnr ist zedoeb — so paradox
es «rsebeinen mag — eine gut tuuktiouisrsuds Laupolixoi. Oisss Lsbörde soll also
uicbt etwa der Osind des OrivatarcbitsKten sein, sondern ganx im Oegentvii «ein
LeKrittmacber!

Wir denksn nns die Laebe so: xnnäobst ist eine Lanordnnng tür das platte Kaud
antxnstellen nnd gssetxlieb einxnkübren. Om dis Lsstimmnngsn dieser Lanordnnng
in Anwsndnng bringen xu Können, mnss in zeclem Kanton eins LtsIIe vorbanden
sein, dis sbsn als Lanpolixsi amtst nnd natüi licb niebt mit sinsm Lcbornstointsger,
Oeometer odsr dsrgk, sondern mit einem ricbtigen, ertabrenen, nnbesteoKIieben
uncl gowisssnbattsn ArcbitsKtsn xu besetzen ist. Oiossr Nann erbält Leamtsneigen-
sebatt; sein Einkommen bedeutet Keine Leiastnng des Ltaatsbansbaltes, da ss wold
übsrall dnreb clie Oebübren antgebraebt wircl, Oür deren Orbebnng Keclart ss einer
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Gebührenordnung ähnlich wie in den Städten, wobei jedoch die grösseren
Entfernungen auf dem Lande zu berücksichtigen wären. Denn die Tätigkeit des

Baupolizeibeamten erschöpft sich natürlich nicht in der Prüfung der Baugesuche,
sondern sie umfasst weiterhin Rohbau- und Gebrauchsabnahmen, also Baukontrollen.
Denn was nützt das beste Baugesuch, wenn ihm die Ausführung nicht entspricht?
Auch könnte der Baubeamte an bestimmten Orten seines Bezirkes Sprechtage
abhalten, um die Baulustigen zu beraten. Hier ist der wichtige Punkt, an dem sich die
Interessensphären des Beamten mit denen des Privatarchitekten berühren und an
dem jede Kollision vermieden werden muss. Der Beamte darf nur beraten, für die
Planung hat er den Baulustigen an vertrauenswürdige und anerkannte Architekten

zu verweisen. Erwünscht wäre, dass er vor Prüfung jedes Baugesuches sich
an Ort und Stelle ein Bild des Neubaues machte, um die Entfernungen zu den
Nachbargrenzen und -bauten sowie die Einpassung in die Umgebung beurteilen
zu können. Dazu bedarf es allerdings eines feinen Gefühls für das jeweils Typische
der betreffenden Landschaft. Denn es ist doch wohl klar, dass man im Tessin
anders bauen sollte als in Basel, in Graubünden anders als am Genfersee, um nur
die gröbsten Gegensätze handgreiflich herauszustellen. Wird so auch nicht überall
etwas künstlerisch Vollendetes erzielt werden können, so doch mindestens ein
gewisses Mass von anständiger Durchschnittsleistung. Schliesslich weckt das gute
Beispiel Nacheiferung und das gerade bei jenen kleinen Bauten, die gar keinen
Anspruch auf hohe Kunst erheben, aber doch so bestimmend sind für das Bild der
Landschaft. Nicht als ob hier einer falschen Romantik das Wort geredet werden
sollte, die Schweiz ist keine Reservation und kein Museum; aber anderseits
verpflichtet die grosse Vergangenheit ebenso wie die einzigartige Natur unseres Landes

zu einer mutigen und entschlossenen Weiterbildung der besten Bauüberlieferungen.

Das genaue Gegenteil davon ist aber jetzt der Fall, nämlich ein unglaubliches

Tohuwabohu nicht nur auf dem platten Lande: ein jeder baut, wie es ihm
gerade passt, ohne zu bedenken, dass er mitformt am Bild unseres Landes, dass

er Verpflichtungen hat der Allgemeinheit gegenüber!

Zum Aufgabenbereich der Baupolizei gehörte dann ferner noch die Kontrolle des

Hoimatbildes inbezug auf Anstrich vorhandener Gebäulichkeiten, Verhinderung
der wilden Reklame an den Häusern und in der freien Landschaft sowie Beratung
der kleinen Gemeinden in all den kleinen Einzelfragen baulicher Natur, seien es

Vorgärtenanlagen, Blumenschmuck, Brunnen, Bachläufe u. dgl. Ein einziges grellbunt

angestrichenes Haus kann auf Jahre hinaus ein ganzes Ortsbild zerstören,
was besonders für die idyllischen Uferdörfer an den Bergseen gilt. Im Punkt der
Reklame sind wir leider in Mitteleuropa noch nicht so weit wie die Schweden, die
jede aufdringliche Reklame in der Landschaft sofort mit einem Boykott der betr.
Ware beantworten. Bei vorübergehendem Anschlag, z. B. für ein Zirkusgastspiel,
empfiehlt sich bei der Genehmigung die Einbehaltung einer Kaution, die erst wieder

herausgegeben wird, wenn das Unternehmen seine Plakate überall fein säuberlich

Mieder entfernt hat.
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Oebübrenorctnnng übulick wis in clsn Ltäclten, wobei ^eäocb ciis grössersn Ontlsr-
nnngsn ani äem Oanäs xn berüeksicbtigen wären. Osnn äis LätigKsit cies Lan-
poiixeibsamten ersedövtt sicb natüriicb nicbt in äsr Orülnng äsr Laugssucds, son-
äsrn sis umtasst wsitsrbin Lobban- unä OebrancKsabnabmen, also Laukontrollen.
Osnn was nütxt cias Ksst« Laugssucb, wsnn ikin äis Austübrung uicbt entspricbt?
Ancb Könnte äor Lanboamts nn bsstimmtsn Orten seines LsxirKss LvrseKtage nd-
Kalten, nm äis Laninstigen xn beraten. Oisr ist cisr wicbtige OnnKt, nn äem sied äie
Interssssnsvbärsn äss Lsamtsn mit äsnsn äss OrivatarcbitsKtsn bsriidren nnä nn
äem jscls Kotiision vermisäsn wsräsn mnss. Osr Leamte äart nnr bsraten, tiir äie
Olannng bat er äen Lanlnstigsn nn vsrtranenswüräige nnä anerkannte Arcbi-
tekten xn verweisen. Orwünscbt wäre, äass er vor Orülnng jeäes Langesucbes sieK

an Ort unä stelle ein Lilcl äes Nenbanes macbte, nm clie Ontternnngen xn äsn
Naebbargrenxen unä -bunten sowie äie Oinnassung iu äie Omgebnng deurtsiieu
xu Können. Oaxn bsänrl es aiierclings eine« keinen OetiiKIs tür clas .jeweils Ivpisebe
cler bstrsttsnäsn KanäseKatt. Osnn ss ist äood wobi Klar, class man im Isssin
anäers bansn sollte als in Lasel, in Oranbünäen anäers ais nm Oenterses, nm nnr
äis gröbsten Oegensätxs Kanägrsitiiob Ksrans^nstsilsn. Wirä so ancb nicbt übsrail
stwas KünstlsriseK Vollsnästss «rxislt wsräsn Könnsn, so äoeb miuäestsns ein ge-
wisse« Nass von anstänctiger Onrcbscbnittsleistnng, Lcbliessiicb weekt äus gute
Lsispist Nacbeilernng uuä äns geraäs bei jeueu Kleiueu Lauten, clie gar Keinen
Ansvrneb ant Koks Knnst srbsbsn, absr äoek so bostimmsncl sinä tür äas Lilä äer
KanäseKatt. Nicbt als ob Kier einer taiseken LomantiK äas Wort gereclet weräen
sollte, äis LeKweix ist Keine Leservation uuä Koiu Nnsenm; ader anäerseits vsr-
ntiiebtet äis grosss Vergangsndeit sbsnso wis äis einxigartigs Natur unssrss Oan-
äss xn einer mntigsn nnä entsoKIosssnen Weiterbilcluug äer bestsu Lauüberliets-
rungsn. Oas genaue Oegenteil äavon ist aber jetxt äsr Oail, nämlieb ein nngland-
liebes lobnwabobn niekt nur aut äem platten Oanäei sin zsäsr bant, wis ss idm
gsraäs passt, obno xn bsclsnksn, äass er mitlormt am Lilä unseres Oanäes, äass

er Vervlliebtnngen bat äsr Aligemeinbeit gsgsnübsr!

^um Aulgabsnbsreicb äsr Lauvoiixoi gsbörts äauu tsrnsr noeb äis Kontrolls äe»

Leimatbiicles iubexug aut Austrieb vorbanäeuer OebäulieKKeiten, VerKinäernng
äsr wiiclsn LeKIame an äen Länsern nnä in äsr trsien KanäseKatt sowie Loratnng
äer Kleinen Osmeinclen in all äen Kleinen Oinxellragsn baulicber Natur, seien es

Vorgärtenanlagen, LlumsusebmueK, Lrnnnsn, Laeblänte n. ägl. Oin einxige» grell-
bnnt angsstricbenss Lans Kann aut dabre Kiuaus siu gauxes Ortsbiiä xerstörsn,
was bssonäors tür äis iäviliscksn Oterclörter an äen Lergseen gilt. Im OuuKt äer
LeKIame sinä wir Isiclsr in Nitteisnrona noek nicbt so woit wis äie Lebweclen, äie
jede antclringiiebe LeKIame in äsr Kanäscbalt solort mit sinsm LovKott äer betr.
Ware boantwortsn, Lsi vorübsrgsbsnclsm Anscblag, x. L. tür «in XirKnsgastsniel,
emntieblt sieb bei äer Oenebmignng äie Oinbsbaitnng einer Kantion, äie erst wis-
äsr Ksransgsgsben wirä, wsnn äas Ontsrnsbmsn «eins OlaKate überall lein sänber-
lieb wieäer entlernt bat.
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In den grösseren Kantonen mit regerer Bautätigkeit wird ein Mann zur Bewältigung

vorstehend skizzierter Aufgaben bald nicht ausreichen, obwohl die ganze
Frage steht und fällt mit der Auswahl einer geeigneten Persönlichkeit. Aber das ist
dann auch ein erfreuliches Nebenergebnis dieser Neuordnung, dass eine stattliche

Anzahl jetzt unbeschäftigter Architekten eine ebenso dankbare wie lohnende
Arbeit erhielte. Und mehr noch: bestrebt sein musste, aus Solidaritätsgefühl heraus
den notleidenden Kollegen Arbeit zu verschaffen, wie oben erörtert wurde. Denn
die Bauberatung darf niemals und unter keinen Umständen so weit gehen, dass
die Baupolizeistellen nunmehr etwa damit anfingen, selbst zu planen und sich
dann schliesslich noch ihre eigenen Entwürfe zu genehmigen!

Immerhin wird sich kein Einsichtiger der Erkenntnis verschliessen können, dass

auf dem Lande baldigst in dieser Beziehung etwas geschehen muss. Nur auf diesem
Wege wird die Schweiz auch in den mehr abseitigen, aber vom Fremdenverkehr
vielfach bevorzugten Gegenden den Greuel der Verwüstung allmählich in ein
harmonisches Bild künstlerischer Geschlossenheit verwandeln können. Ja, man darf
behaupten, nur durch solche Massnahmen wird sie den hohen Rang innerhalb der
Nachbarvölker, den sie der unvergleichlichen Natur und einer alten hohen bäuerlichen

Handwerkerkunst zu vordanken hat, in eine ungewisse, aber hoffentlich
bessere Zukunft hinüberretten können!

&U8 bet &rbeft ì)t& 2*ntratoor1ian&es

Ein erfreulicher Bericht: Im Tessin hat sich eine Società ticinese per la conservazione delle bellezze

naturali ed artistiche gebildet, als deren Obmann kein anderer als Francesco Chiesa amtet. Ihr
Vorstand hat sich bereit erklärt, dass die Gesellschaft unter Wahrung ihrer vollen Unabhängigkeit
als Sektion der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz beitritt, was zwar noch von der

Generalversammlung bestätigt werden muss. Damit ist der Kreis des ganzen Landes geschlossen,

das sich zu den Gedanken des Heimatschutzes bekennt und ein alter Traum in Erfüllung gegangen.
Das um so mehr, als auch die Nachrichten über die Neubelebung der Neuenburger Sektion, die seit

längerer Zeit im Winterschlaf liegt, wieder recht hoffnungsvoll lauten.

Um die in einem Teil der deutschen Schweiz in letzter Zeit vernachlässigten und sogar gefährdeten
Mundarten besser zu pflegen, ist man übereingekommen, einen Bund für Schwyzerdütsch zu gründen,

der nicht wie die oft genannte Scbwyzer Sprochbiwegung ein einheitliches Bundesalemannisch,
also eine Art von Schweizer-Holländisch erfinden will, sondern jeder einzelnen Mundart ihr Recht

lässt. Es erregt zwar heftigen Widerspruch, dass das Programm erwähnt, „das ehrwürdigste,
reichste und wertvollste Volksgut, das Schwyzerdütsch, sei von der Heimatschutzbewegung bis heute

nicht erfasst worden"; dennoch kam der Vorstand zum Schlnss, der Bewegung seine Förderung
angodeihen zu lassen, in welcher Weise wird sich später zeigen, da alles noch in den Anfängen steckt.
Vom neuen Jahre an wird Herr Bankdirektor J. Lütolf in Luzern, der Nachfolger von W. Amrein,
die Zentralkasse führen. Ferner wird zur Erledigung der laufenden Geschäfte ein Arbeitsausschuss,
bestehend aus Obmann. Säckelmeister und Geschäftsführer, eingesetzt. A.B.
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In den grösseren Xantonen mit regerer LantätigKeit wircl Ivlann xur Lewäl-
tignng vorstsbend »Kixxisrtsr Antgabsn bald niebt ansreieben, obwobl ciic; ganxe
i^rago stebt uuct füllt mit clor AnswaKI einer geeigneten OersönliebKsit. Aber das ist
dann aneb eiu erlreuliebes Nebeuergebuis dieser Neuordnung, class «iu« statt-
liebe ^nxabi zetxt nnbesebättigtsr ArebiteKten eius ebenso dankbare wie lobnend,;
Arbeit erbielts. Uucl mebr noobi bestrebt seiu müsste, au« Loiiclaritätsgekübl beran«
cleu notleidenden Kollegen Arbeit xu versebaLen, wis «beu erörtert wurcie. Oenn
ctie Lanberatuug clart niemals nncl unter Keinen Omstänclen so weit geben, class

clis Laupolixeistelleu nunmebr etwa clamit anfingen, selbst xn planen nncl sieb
ciann sebliesslieb uoeb ibre eigenen Ontwürle xn genebmigen!

Immerbin wircl sieb Kein Oinsiebtiger clsr OrKsnntni« vsrsebiissssn Können, clus»

aul clsm Oauc!« dalcligst iu clisssr Lexiebung stwas gssebeben muss. Nur auf cliesem

Wege wircl ciie LeKweix aneb in clsn mebr abseitigen, aber vom OrsmclsnverKebr
vieitaeb bevorzugten Legenden clen Oreuel cler Verwüstung aiimäblieb in sin bar-
inonisebes Lilcl Künstleriseber OeseKIossenbeit verwandeln Können, da, man dark
benannten, nur clurek «oleks Nassnubmen wird sis den Kobeu Lang innerbalb cler

NaoKKarvölKer, clsn sis clsr unvergleieKIieben Natur und einer alten Koben bäuor-
liebeu IlandwerKerKuust xu verdanken bat, iu eins Ungewisse, aber Kollentlieb
bessere /?nknntt binüberretten Können!

Äus der Arbeit des Zentralvorstandes

Lin orkreulieker SorieKli Im l'essin Kut sieK eine Loeiets tieinese per I» eonservakione «teile belle««

natural! eil srtisiiebe gekilciet, «.Is cieren Obmann Kein anciere,- ui» Ligneesen OKivsa amtet, IKr
Vurstsnll Kut siok liereit erklärt, cius» ciie Oesellsobutt unter WaKrung ikrer vollen LnuKKängigKeit
als Lektion ller LrKweixerisi'Ken Vereinigung iiir LeimutseKutx Keitritt, was xwur nook von ctci'

tieneratversunimlung bestätigt wercien muss, Lamit ist cler Kreis cies ganxen Lancie« gescklossen,

«las sieK xu clen OeclnnKen cle« Leimnt»eKutxe» bekennt unci oin alter Iruuin in Lrküilung gegangen.
Las um su mebr, ui« aueb clie NucKricKivn über clie NeuKeleKung cler l^euenburger Lektion, ciie seit

längerer Zeil im WintersoKlat liegt, wiecler reolit Koktnungsvoll lauten,

lim ciie in einem leii cier cleutsoken 8,'Kweix in lvtxler Zeit vernucklässigten uncl sogar getukrcleteu
>lunclarten Kesser xu pflegen, ist man übereingekommen, einen Kuno! tiir Lctiv/xkero'iiiiseii xu gicin-
cien, cier niebt wie clie ott genannte LeKwvxer LprnoKKiwegung ein eiubeitliobe» Lnnciesalemunnisoli.
also eine Art von LoKweixer-LolluncliseK erfincien will, soiulvrn jecier einxelnen Nnnclurt ikr Leelit
lässt, Ls erregt xwar Kektigen WicivrsprnoK, cluss ciss Programm vrwäknt, „cias ekrwürciigste,
reiekste unci wertvollste Volksgut, cius LeKwvxerclütseK, sei von clor LeimntsoKntxbewegung Ki« Kente

niokt erkusst worcien"; clennoek Kum cier Vorstancl xum LeKInss, cier Lewegung sein« Lörcierung
ungvcieiken xu lassen, in weleker Weise wirci «iek «päter xeigen, cta alles noek in clen Güttingen »teekt.

Vom neuen ,IuKre un wircl Lerr LunKclireKtor,7, Lütolt in Luxern, cter NueKkolger vun W. Amrein,
clie üüerrtrsIKssse kükren. Lerner wirci xur Lrlecligung clor luntenclen OesoKälle ein ArbeitssusscKuss,
bvstebenci uu» OKmann, Käc'Kelmeister uncl tlv«ekükt«fiikrer, einge«etxt. A, L.
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